
 

Information zur 
 

KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG 
 

vom Montag, 1. Dezember 2025, 20.00 Uhr 
im Kirchgemeindehaus,  

Hasenmattstrasse 36 
4900 Langenthal 

 
 
Vorsitz Dr. Philippe Groux, Präsident 

 Protokoll Patrik Rüttimann, Verwaltungsleiter 
 

Traktanden: 
1. Begrüssung  
2. Wahl der Stimmenzähler  
3. Genehmigung Reglement über die Aufhebung der Neubewertungsreserven 
4. Genehmigung Steuersatz und Budget 2026 
5. Antrag Investitionskredit für die Sanierung des Sakristei-Daches Kirche Langent-

hal über CHF 150'000.00 
6. Genehmigung Benützungsreglement 
7. Information zur Sitzung des Landeskirchenparlamentes vom 22. November 25 
8. Mitteilungen des Kirchgemeinderates 
9. Verschiedenes 

 
 
 



 

Traktandum 3 
 
Genehmigung Reglement über die Aufhebung der Neubewertungsreserven 
Ausgangslage 
Mit der Einführung von HRM2 im Jahr 2014 mussten die Liegenschaften im Finanzvermö-
gen neu bewertet werden. In unserer Kirchgemeinde betraf dies das Einfamilienhaus in 
Roggwil, welches wie folgt aufgewertet wurde: 
 
Bilanzwert per 31.12.2013 (HRM1) CHF 105'000.00 
Verkehrswert gemäss HRM2 (amtlicher Wert x 1.4) CHF 577'640.00 
Neubewertungsreserven (Konto 29600.00) per 1.1.2014 CHF 472'640.00 
 
Fünf Jahre nach der Einführung von HRM2 (Ende 2018) musste gemäss Gemeindeverord-
nung Artikel T2-3 die Schwankungsreserven gebildet werden (CHF 143'882.00 – 29601.00).  
Den Restbetrag von CHF 328'758.00 hätte in den Jahren 2019 bis 2023 linear aufgelöst wer-
den müssen (sofern kein Reglement erstellt wird). Die Kirchgemeindeversammlung vom 
04.06.2018 hat ein Reglement genehmigt, in welchem die Auflösung der Neubewertungsre-
serven vorerst ausgesetzt wurde. 
 
Der Kirchgemeinderat hat an seiner Sitzung vom 18.09.2025 beschlossen, die Neubewer-
tungsreserven ab dem 01.01.2026 in den Jahren 2026- 2030 (anstelle 2019-2023) mit jährli-
chen Beträgen von CHF 65'751.60 linear aufzulösen. Deshalb wurde das beiliegende Regle-
ment an der Kirchgemeinderatssitzung vom 23.10.2025 zu Handen der Kirchgemeindever-
sammlung verabschiedet. 
 
Antrag 
- Genehmigung des Reglementes über die Auflösung der Neubewertungsreserven und In-
kraftsetzung per 1. Januar 2026 
 
Kirchgemeinderätin Christine Käser stellt dieses Traktandum vor.  
 
 
 
Traktandum 4 
 
Steuersatz und Budget 2026 
 
Ausgangslage 
Als Basis für das Budget 2026 dient die Jahresrechnung 2024 und das Budget 2025. Die Co.-
Leitung hat das Budget im Team erarbeitet. Der Kirchgemeinderat hat das Budget 2026 in 
der 1. Lesung am 18. September 2025 behandelt und in der 2. Lesung am 23. Oktober 2025 
zuhanden der Kirchgemeindeversammlung vom 1. Dezember 2025 verabschiedet. 
 



 

Die wichtigsten Punkte im Budget 2026 sind: 
 
- Aufwandüberschuss für das Jahr 2026 beträgt CHF 134'330.55 
- Unveränderter Steuersatz von 0.19 Einheiten der einfachen Steuer 
- Geplante Investitionen für 2026 von CHF 880'000.00 
 
Veränderungen gegenüber dem Budget 2025 
 
Mehrausgaben 
- Personalaufwand (SG 30) CHF 70'400.00 
 
Minderausgaben 
- Sachaufwand (SG 31) CHF 127'098.55 
- Abschreibungen (SG 33) CHF   29'606.50 
 
Mehreinnahmen 
- Fiskalertrag (SG 40) CHF 70'000.00 
 
Ergebnis 
Das Budget 2026 sieht wie folgt aus: 

 
Investitionen 2026 
Die geplanten Investitionen im Jahr 2026 betragen CHF 880’000.00 und setzen sich wie folgt 
zusammen:  
- Sanierung Pfarrhaus Langenthal von CHF 560'000.00  
- Sanierung Sakristei-Dach Kirche Langenthal von CHF 150'000.00 
- Instandstellung Kanalisationsanlage Kirchgemeindehaus Langenthal von CHF 80'000.00 
- Ersatz Heizung Kirche/Pfarrhaus Wangen von CHF 90'000.00 (Anschluss Wärmeverbund) 



 

 
 
Eigenkapital-Entwicklung 
Das Eigenkapital wird sich bis Ende 2026 voraussichtlich wie folgt verändern (in Tausend 
CHF): 

 
Empfehlung des Kirchgemeinderates 
Der Kirchgemeinderat empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung das Budget 2026 zu ge-
nehmigen.  
 
Antrag des Kirchgemeinderates 

a) Genehmigung Steueranlage für die Kirchensteuer von 0.19 Einheiten (unverändert) 
b) Genehmigung Budget 2026 bestehend aus: 
 
 Aufwand Ertrag 
 

Gesamthaushalt CHF 4'049'101.90 CHF  3'914'771.35 
Aufwandüberschuss  CHF  134'330.55 

 
Kirchgemeinderätin Christine Käser stellt dieses Traktandum vor.  
__________________________________________________________________________ 
 
Traktandum 5 
 
Antrag Investitionskredit für die Sanierung des Sakristei-Daches Kirche Langent-
hal über CHF 150'000.00 
Ausgangslage 
Beim Sakristei-Dach haben wir zwei Probleme. Das heutige Flachdach war bereits an zwei 
Stellen undicht. Diese Leckstellen konnten provisorisch repariert werden. Gleichzeitig sind 
die heutigen Pflanzenkübel (wird entfernt) auf dem Sakristei-Dach zu schwer und die  

in Tausend CHF
Eigenkapital per 01.01.2025 Voraussichtliches Eigenkapital per 31.12.2026

CHF  CHF CHF CHF

29 Eigenkapital 10’636  -382  -112 29 Eigenkapital 10’142

290 Spezialfinanzierung im EK 91 28 28 290 Spezialfinanzierung im EK 147

29000 SF pfarramtliche Gelder 91 28 28 29000 SF pfarramtliche Gelder 147

293 Vorfinanzierungen 220 25 -6 293 Vorfinanzierungen 239

29300 Allgemeiner Haushalt 220 25 -6 29300 Allgemeiner Haushalt 239

294 Reserven 1’200 0 -1’200 294 Reserven 0

29400 Zusätzliche Abschreibungen 1’200 0 -1’200 29400 Zusätzl iche Abschreibungen 0

296 Neubewertungsreserve 
Finanzvermögen

473 0 0 296 Neubewertungsreserve 
Finanzvermögen

473

29600 Neubewertungsreserve FV 329 0 -66 29600 Neubewertungsreserve FV 263

29601 Schwankungsreserven 144 0 0 29600 Schwankungsreserven 144

299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 8’652 2990 Jahresergebnis                       
Überschuss  (+)                            
Defizit (-)

-435 Jahresergebnis                       
Überschuss  (+)                            
Defizit (-)

1’066 299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 9’283

Veränderungsnachweis

aus Budget laufendes Jahr (+/-) aus Budgetjahr (+/-)



 

heutige Nutzung dieser Fläche als Balkon wäre nach heutigen Sicherheitsvorschriften nicht 
mehr erlaubt. Bei diesen Arbeiten wird auch die Wärmedämmung verbessert.  
 
Kostenzusammenstellung  
Die detaillierten Kosten (inkl. MwSt.) setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Bestandesaufnahme CHF     6'000.00 
Baumeisterarbeiten CHF     8'000.00 
Holzarbeiten CHF   68’000.00 
Spenglerarbeiten CHF   37’000.00 
Malerarbeiten CHF     4'000.00 
Leuchten und Lampen CHF     1'000.00 
Planungsleistung/Ingenieure CHF   11’000.00 
Gartenarbeiten CHF     4'000.00 
Unvorhergesehenes CHF   11’000.00 
Total CHF 150'000.00 
 
Folgekosten 
Die Folgekosten für diesen Verpflichtungskredit betragen: 

 
Finanzierung 
Die Investitionskosten können aus flüssigen Mitteln bezahlt werden. 
 
Antrag 
- Genehmigung des Kreditantrages von CHF 150'000.00 für die Sanierung des 
  Sakristei-Daches Langenthal 
- Beauftragt den Kirchgemeinderat mit der Umsetzung dieses Beschlusses im Rahmen des  
  Funktionendiagrammes  
- Legt nach dem Abschluss der Arbeiten eine Kreditabrechnung vor. 
 
Kirchgemeinderat Davide Vietri stellt dieses Traktandum vor.  
 
 

Jahr 2026 2027 2028 2029 2030 2031
VV vor Abschreibung 150’000 146’250 142’500 138’750 135’000 131’250

CHF CHF CHF CHF CHF CHF
Total Kapitalkosten 6’750 6’675 8’025 7’913 9’150 9’000
Abschreibungen (40 J) 3’750 3’750 3’750 3’750 3’750 3’750
Zinsen (2 %, 2 %, 3 %, 3 %, 4 %, 4 %) 3’000 2’925 4’275 4’163 5’400 5’250
Total Betriebskosten -500 -500 -500 -500 -500 -500
Tiefere Energiekosten (Annahme) -500 -500 -500 -500 -500 -500
Total Folgeerträge 0 0 0 0 0 0

Total Folgekosten 6’250 6’175 7’525 7’413 8’650 8’500



 

 
Traktandum 6 
 
Genehmigung des Benützungsreglementes 
Ausgangslage 
Das Benützungsreglement wurde auf Grund von Diskussionen (Prioritäten bei der Bele-
gung) bei den Vermietungen angepasst. Die wichtigsten Änderungen sind: 
 Begriff Kirchgemeinde und Pfarreien wurden durch Römisch-Katholische Kirche Ober-

aargau ersetzt. 
 Punkt 2 – Anpassung der Prioritäten bei der Belegung der Räume. 
 Punkt 3 – politische Veranstaltungen müssen von der Co.-Leitung bewilligt werden. 
 Punkt 5 – neue Regelung betreffend Rücktritt/Abmeldung (bisher 48 Stunden vor An-

lass)  
Neu: bei einmaligen Anlässen spätestens 5 Arbeitstage vor dem Anlass, bei wiederkeh-
renden Anlässen spätestens 2 Arbeitstage. 

 Art. 6 – neu erfolgt eine Übergabe/Abnahme von einmaligen Anlässen 
 
Antrag 
- Genehmigung des Benützungsreglementes und Inkraftsetzung per 01.01.2026 
 
Kirchgemeinderat Davide Vietri stellt dieses Traktandum vor.  
 
 


